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Wahlausschreibung  

für die Wahlen zum 48. Studierendenparlament der Universität Bonn  

(Gemäß § 8 der Wahlordnung für die Wahlen zum Studierendenparlament)  

In der Zeit von Montag, den 19. Januar, bis Donnerstag, den 22. Januar 2026, finden an der Rheinischen Friedrich- 

Wilhelms-Universität die Wahlen zum 48. Studierendenparlament statt.  

  

Wahlvorschläge  
Wahlvorschläge sind bis spätestens Mittwoch, den 17. Dezember 2025 um 12:00 Uhr persönlich beim 

Wahlausschuss innerhalb der Öffnungszeiten des Wahlbüros (siehe unten) einzureichen. Nähere Informationen und 

Vorlagen für Wahlbewerbungen sind beim Wahlausschuss auf dessen Website (siehe unten) erhältlich. Der 

Wahlvorschlag muss den Vorgaben des § 10 der Wahlordnung genügen.  

Ein Wahlvorschlag wird nur berücksichtigt, sofern vor Einreichung eine digitale Liste eingereicht wurde. Aus dieser muss 

hervorgehen: Vorname, Nachname, Studienfach und E-Mail-Adresse aller Kandidierenden in erkennbarer Reihenfolge. Die 

digitale Liste ist per E-Mail an die Adresse sp-wahl@asta.uni-bonn.de zu senden. Eine Vorlage ist auf der Website des 

Wahlausschusses zu finden.  

Mit der Bewerbung zur Wahl ist eine Erklärung über das Wahlprogramm (Wahlzeitungsbeitrag) einzureichen. Einzureichen 

sind: 4 Seiten im Format DIN A4, in Graustufen, digital als PDF-Datei, 4 Einzelseiten oder 1 vierseitiges Dokument, max. 

10 MB Gesamtdateigröße. Der Beitrag ist per E-Mail an die Adresse sp-wahl@asta.uni-bonn.de zu senden. Ein verspätet 

eingereichter oder nicht den Vorgaben entsprechender Beitrag bleibt bei der Publikation unberücksichtigt.  

  

Wahlberechtigung  
Aktives und passives Wahlrecht besitzen alle Mitglieder der Studierendenschaft, die am Freitag, den 05. Dezember 2025 

als ordentliche Studierende an der Universität Bonn immatrikuliert waren. Gasthörende und Zweithörende sind nicht 

wahlberechtigt.  

Ein Verzeichnis aller wahlberechtigten Personen („Wählerinnenverzeichnis“) liegt ab von Montag, dem 8. Dezember 2025 

bis Donnerstag, dem 11. Dezember in der Endenicher Allee 19, 53115 Bonn, aus und kann dort zwischen 9:00 und 16:00 

Uhr eingesehen werden. Nach § 16 Abs. 3 der Wahlordnung sind Einsprüche gegen das Verzeichnis bis Mittwoch, den 

17. Dezember 2025 um 12:00 Uhr schriftlich an den Wahlausschuss zu richten. Wählen kann nur, wer in das 

Wählerinnenverzeichnis eingetragen ist.  

  

Stimmabgabe  
Die Stimmabgabe wird in Wahllokalen im gesamten Gebiet der Universität Bonn möglich sein (siehe Urnenplan). Zur 

Stimmabgabe sind der digitale Studierendenausweis und ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis mitzubringen.  

  

Briefwahl  
Es besteht die Möglichkeit der Briefwahl. Antragsformulare sind im Wahlbüro sowie auf der Website des Wahlausschusses 

(siehe unten) erhältlich. Der unterschriebene Antrag auf Briefwahl kann in Schriftform oder eingescannt per E-Mail an die 

Adresse sp-wahl@asta.uni-bonn.de gestellt werden und muss bis Freitag, den 19. Dezember 2025 um 12:00 Uhr bei der 

Wahlleitung eingegangen sein.  

  

Versiegelung  
Die öffentliche Versiegelung der Urnen findet am Freitag, den 16. Januar 2026 ab 16:00 Uhr im Wahlbüro statt.  

  

Auszählung  
Die öffentliche Auszählung der Wahl findet am Freitag, den 23. Januar 2026, am Tag nach dem letzten Wahltag ab 11 Uhr 

im Ulrich-Haberland-Saal, Auf dem Hügel 16 53121 Bonn, statt.  

  

Wahlsystem   
Zu wählen sind die 43 Mitglieder des Studierendenparlaments der Universität Bonn. Gewählt wird nach personalisiertem 

Verhältniswahlrecht. Die Verteilung der Sitze auf die kandidierenden Listen erfolgt nach dem Wahlverfahren Sainte- 

Laguë/Schepers. Für jede Liste wird auf Basis der Listen- und Personenstimmen ermittelt, wie viele Sitze nach 

Listenreihung und wie viele nach Personenstimmen zu vergeben sind, gemäß dem Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren. Die 

Sitze nach Personenstimmen werden den Kandidatinnen mit den meisten Stimmen zugeteilt. Die übrigen Sitze werden den 

noch nicht berücksichtigten Kandidatinnen in der Listenreihenfolge zugeteilt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Reihenfolge in der Bewerbung. Sind mehr Sitze zu vergeben als Kandidatinnen genannt sind, bleiben die übrigen Sitze 

unbesetzt.  

  

Weitere Informationen hinsichtlich der Wahlen und der Kandidierenden können den Aushängen an der Universität 

und der im Januar 2026 erscheinenden Wahlzeitung entnommen werden.  

  



Bonn, den 15. November 2025  

 

Anlage: Liste der Wahllokale. Aufgrund von Brandschutzauflagen kann sich die Liste kurzfristig noch ändern. Eine 

Aktualisierung wird gesondert bekanntgemacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to the English 

version (Notice of 

election) 

Kontakt  Wahlbüro  

SP-Wahlausschuss 
c/o AStA Uni Bonn  
Endenicher Allee 19 (Container)  

53115 Bonn  

www.wahlen.uni-bonn.de sp-
wahl@asta.uni-bonn.de  
+49 1633055019 (Wahlleiter) 
+49 1723918378 (Stellv. Wahlleiter) 

Facebook: SP-Wahlausschuss Uni Bonn  

Instagram: @spwahl  

Zimmer 4  

Endenicher Allee 19 (Container)  

53115 Bonn  

Öffnungszeiten: 

09.12.-11.12. täglich von 09:00.16:00 

Rotationsgebäude in Poppelsdorf: 

Käthe-Kümmel-Straße 1, 53115 

Bonn (Räume 0.046/0.047/0.048) 

 

Öffnungszeiten:  

19.-22.01.2026, täglich 09:00-18:00 

Uhr   

http://www.wahlen.uni-bonn.de/
mailto:sp-wahl@asta.uni-bonn.de
mailto:sp-wahl@asta.uni-bonn.de

